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► Nr.  VO/2016/03765
öffentlich

Lübeck, 13.05.2016
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck
1.203 - Beteiligungscontrolling

Bearbeitung: Manfred Rehberg (E-Mail: manfred.rehberg@ebhl.de Telefon: 70760-200)

Jahresabschluß zum 31.12.2015 der Entsorgungszentrum Lübeck 
GmbH sowie Änderung des Gesellschaftsvertrags und Einführung 
einer Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung der Entsor-
gungszentrum Lübeck GmbH
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

01.06.2016 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
14.07.2016 Werkausschuss EBL Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss empfiehlt,

1. Den Lagebericht 2015 der Geschäftsführung entgegenzunehmen. Der Jahresab-

schluss der EZL GmbH zum 31.12.2015 mit einer Bilanzsumme von 1.246.798,26 

EURO und einem Jahresüberschuss in Höhe von 130.573,00 EURO  festzustellen 

(Anlage 1). Aus dem Jahresüberschuss  einen Betrag in Höhe von 50 % = 65.286,50 

EURO zum 01.07.2016 an die Gesellschafterin auszuschütten und den Restbetrag 

auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Dem Geschäftsführer ,Herrn Manfred Rehberg, für das Geschäftsjahr 2015 Entlas-

tung zu  erteilen.

3. Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Lübeck mit der Prüfung des Jahresab-

schlusses  zum 31.12.2016 zu beauftragen.

4. Den Gesellschaftsvertrag der Entsorgungszentrum Lübeck GmbH (EZL) gemäß Anla-

ge 2 neu zu fassen.

5. Eine Geschäftsanweisung  für die Geschäftsführung der EZL gemäß Anlage 3 zu er-

lassen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:
Zugestimmt
Zugestimmt

1.203 Beteiligungscontrolling 
3.030 Fachbereichscontrolling FB 3 
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein – weil deren Belange nicht betroffen 

sind.
Begründung:

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  Gesellschaftsvertrag

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja (Anlage 1)

Begründung:
In der Sitzung vom 21.01.2016 wurde der Werkausschuss über die neuen Verfahrensregeln 

für Gesellschafterentscheidungen in der Entsorgungszentrum Lübeck GmbH (EZL) gem. § 9 

Abs. der Hauptsatzung (B.1.1 Lübecker Public Corporate Governance Kodex) informiert. Der 

Hauptausschuss hat diese neuen Verfahrensregelungen mit VO/2015/03291 in seiner Sit-

zung vom 26.01.2016 einstimmig beschlossen. Danach ist in Angelegenheiten, in denen die 

Gesellschafterversammlung der EZL eine Entscheidung zu treffen hat, dem Werkausschuss 

die jeweilige Angelegenheit zur Beratung und Empfehlung vorzulegen.

Gem. § 8 des Gesellschaftsvertrages  vom 17.12.2009 ist die Gesellschafterversammlung 

der EZL u.a. zuständig für:

1. Entgegennahme des Lageberichts der Geschäftsführung, Feststellung des Jahresab-

schlusses und Ergebnisverwendung (§ 8 Nr.5)

2. Entlastung der Geschäftsführung ( §8 Nr. 7)

3. Bestellung von Jahresabschlussprüfern (§ 8 Nr. 9)

4. Änderungen des Gesellschaftsvertrages ( § 8 Nr. 1).

Nach dem Lübecker Public Corporate Governance Kodex (PCGK), dessen Einführung in den 

städtischen Gesellschaften die Bürgerschaft am 26.06.2014 beschlossen hat 

(VO/2014/01428), sollen Gesellschaftsverträge, Geschäftsordnungen für Aufsichtsräte und 

Geschäftsanweisungen für Geschäftsführer auf Grundlage städtischer Muster nach einheitli-

chen Standards formuliert werden.

Die Hansestadt Lübeck hat durch Beschluss des Hauptausschusses vom 14.07.2015 

(VO/2015/02533) Muster eines Gesellschaftsvertrags, einer Geschäftsordnung für den Auf-

sichtsrat und einer Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung städtischer Eigen- und 

Beteiligungsgesellschaften eingeführt. Die EZL ist eine Gesellschaft, deren Geschäftsanteile 

zu 100 % von der Hansestadt Lübeck gehalten werden (Eigengesellschaft). Sie fällt damit in 

den Anwendungsbereich des PCGK. 
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Durch Gesellschafterbeschluss vom 04.12.2014 hat die EZL den PCGK für sich für verbind-

lich erklärt. Bestehende Regelungen an die PCGK-konformen Musterregelungen anzunä-

hern, ist daher sinnvoll. Besonderheiten der Gesellschaft sollen dabei berücksichtigt werden. 

Da die EZL keinen Aufsichtsrat hat, entfällt eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat.

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag der EZL ist – unabhängig vom PCGK – an die zwischenzeitig in 

einigen Punkten geänderte Gesetzeslage anzupassen. Dies betrifft die Verpflichtung zur 

Offenlegung von Bezügen (§ 10 Abs. 2) und die Rechte des Landesrechnungshofs (§ 10 

Abs. 4).

Die Offenlegungsklausel ist zwar bei der EZL derzeit ohne Relevanz, da die Geschäftsfüh-

rung nebenamtlich vom Spartenleiter Abfallwirtschaft der EBL erledigt wird. Der 2015 geän-

derte § 102 Gemeindeordnung (GO) schreibt aber vor, eine solche Klausel in den Gesell-

schaftsvertrag aufzunehmen.

Dem Landesrechnungshof sind gemäß § 11 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) die ihm nach 

dem KPG zufallenden Befugnisse einzuräumen. Dies umfasst die Bestellung des Abschluss-

prüfers im Namen und auf Rechnung der Gesellschaft – nach Vorschlag der Gesellschaft. 

Im Übrigen sind gegenüber dem Muster-Gesellschaftsvertrag die Regelungen zum Aufsichts-

rat entfallen, bzw. an die Stelle des Aufsichtsrats, den es bei der EZL nicht gibt, tritt insoweit 

die Hansestadt Lübeck als Gesellschafterin. Bei der Hansestadt Lübeck werden Entschei-

dungen dann gemäß den Verfahrensregeln getroffen (Werkausschuss empfiehlt, Verwaltung 

fertigt die Gesellschafterentscheidung aus; soll von der Werkausschussempfehlung abgewi-

chen werden, entscheidet der Hauptausschuss).

Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung

Die Muster-Geschäftsanweisung gemäß Hauptausschussbeschluss enthält neben grund-

sätzlichen Feststellungen zur Rolle und zu den Aufgaben der Geschäftsführung im Wesentli-

chen Regelungen für den Fall, dass mehrere Geschäftsführer/-innen bestellt sind, sowie Zu-

stimmungsvorbehalte (Wertgrenzen) für Geschäfte, die die Geschäftsführung nur mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats oder der Gesellschafterversammlung tätigen soll. 

Die Geschäftsführung der EZL besteht nur aus einer Person. Gleichwohl können die Muster-

regelungen, die sowohl eine ein- als auch eine mehrköpfige Geschäftsführung berücksichti-

gen, vorsorglich übernommen werden. 
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Zustimmungsvorbehalte sind bei der EZL bisher in § 8 des Gesellschaftsvertrags geregelt, 

und eine Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung besteht nicht. Insbesondere, soweit 

Wertgrenzen in Euro festgelegt werden, ist es sinnvoll, dies nicht im Gesellschaftsvertrag, 

sondern in einer Geschäftsanweisung zu tun: Sollte die Wertgrenze sich z. B. aufgrund der 

allgemeinen Preisentwicklung einmal als nicht mehr angemessen erweisen, kann eine Ge-

schäftsanweisung durch einfachen Gesellschafterbeschluss (gemäß Verfahrensregeln) ge-

ändert werden, während eine Änderung des Gesellschaftsvertrags kostenpflichtig notariell 

beurkundet werden müsste.

Eine Geschäftsanweisung sollte daher erlassen werden. Anlage 2 hält sich möglichst nah an 

das städtische Muster, wobei an die Stelle des Aufsichtsrats wiederum die Gesellschafterin 

Hansestadt Lübeck tritt.

Die Höhe der Wertgrenzen ist nach Abstimmung mit dem Geschäftsführer so gewählt wor-

den, dass wesentliche Geschäftsvorfälle unter Gremienvorbehalt stehen, die laufende Ge-

schäftsführung aber nicht blockiert wird.

Anlagen:
1. EZL-Testat 

2. Gesellschaftsvertrag der Entsorgungszentrum GmbH Lübeck (EZL)

3. Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung der EZL

Senator Ludger Hinsen
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§ 1 Firma, Sitz der Gesellschaft 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma „Entsorgungszentrum Lübeck GmbH“. 

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Lübeck. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist: Abfallentsorgung und Transportleistungen aller 

Art, insbesondere das Einsammeln, das Befördern, das Sortieren, das Aufbereiten und das 

Vermarkten von Abfällen und anderen Stoffen sowie der Handel damit, ferner die Errichtung 

und der Betrieb von Anlagen der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet 

sind, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Auf-

gaben anderer Unternehmen bedienen. 

§ 3 Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft 
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

§ 4 Stammkapital 
(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000,00 € (in Worten: einhunderttau-

send Euro). Einzige Gesellschafterin ist die Hansestadt Lübeck. Sie hält einen Geschäftsan-

teil in Höhe von 100.000,00 €. 

(2) Die Stammeinlage ist vollständig erbracht. 

(3) Das Stimmrecht der Gesellschafter richtet sich nach den Nennbeträgen der von ihnen 

gehaltenen Geschäftsanteile. Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.. 

§ 5 Organe der Gesellschaft 
(1) Die Organe der Gesellschaft sind 

a. die Geschäftsführung; 

b. die Gesellschafterversammlung. 
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(2) Mit Mitgliedern der Geschäftsführung dürfen Rechtsgeschäfte nur dann abgeschlos-

sen werden, wenn die Gesellschafterversammlung diesen Geschäften zustimmt. Gleiches 

gilt für Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und Personen, die den Mitgliedern der 

Geschäftsführung nahestehen. Ausgenommen sind solche Geschäfte, die Leistungen betref-

fen, für die allgemein gültige Tarife/Entgelte festgelegt sind. 

§ 6 Geschäftsführung 
(1) Die Geschäftsführung kann aus einer oder mehreren natürlichen Personen bestehen. 

Die Geschäftsführer/-innen werden in der Regel auf fünf Jahre bestellt. Wiederholte Bestel-

lung ist zulässig.  

(2) Ist nur ein/-e Geschäftsführer/-in bestellt, vertritt er/sie die Gesellschaft allein. Sind 

mehrere Geschäftsführer/-innen bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsfüh-

rer/-innen gemeinschaftlich oder durch eine/-n Geschäftsführer/-in in Gemeinschaft mit ei-

nem/einer Prokuristen/Prokuristin vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einem 

oder mehreren Geschäftsführern/-innen Einzelvertretungsbefugnis übertragen und die erteil-

te Vertretungsbefugnis jederzeit ändern.  

(3) Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen oder allen Geschäftsführer/-innen 

generell oder im Einzelfall Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen. 

(4) Die Geschäftsführer/-innen dürfen ohne Einwilligung der Gesellschafterversammlung 

weder ein Handelsgewerbe betreiben, noch im Geschäftszweig der Gesellschaft für eigene 

oder fremde Rechnung Geschäfte machen. Sie dürfen ohne Einwilligung der Gesellschafter-

versammlung auch nicht Mitglied des Vorstands oder Geschäftsführer/-in oder persönlich 

haftender Gesellschafter/persönlich haftende Gesellschafterin einer anderen Handelsgesell-

schaft sein. Diese Einwilligung kann auf bestimmte Handelsgewerbe oder Handelsgesell-

schaften oder auf bestimmte Arten von Geschäften beschränkt werden. Im Übrigen gilt § 88 

AktG entsprechend. 

(5) Die Geschäftsführung leitet das Unternehmen. Sie führt die Geschäfte der Gesell-

schaft nach Maßgabe der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages, des Lübecker Public Corpo-

rate Governance Kodexes und der Gremienbeschlüsse. Die Geschäftsführer/-innen haben 

bei der Ausübung ihrer Tätigkeit die Sorgfaltspflichten eines ordentlichen und gewissenhaf-

ten Kaufmanns zu beachten. Sie sind zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen Orga-

nen der Gesellschaft, den Entsorgungsbetrieben Lübeck, dem Beteiligungscontrolling der 

Hansestadt Lübeck und dem zuständigen Fachbereichscontrolling zum Wohle der Gesell-

schaft verpflichtet. Bei ihren Entscheidungen sollen sie sich auch an den gesamtstädtischen 
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Interessen orientieren und damit der öffentlichen Verantwortung eines kommunalen Unter-

nehmens Rechnung tragen. 

(6) Die Gesellschafterversammlung kann einzelne Geschäfte oder Arten von Geschäften 

von ihrer Zustimmung abhängig machen. Näheres wird in einer Geschäftsanweisung für die 

Geschäftsführung geregelt. Besteht die Geschäftsführung aus mehreren Mitgliedern, soll 

darin auch die Geschäftsverteilung unter den Mitgliedern der Geschäftsführung geregelt 

werden. Unabhängig von der Geschäftsverteilung bleibt jedes Mitglied der Geschäftsführung 

gesamtverantwortlich.  

(7) Geschäftsführer/-innen, die ihre Obliegenheiten verletzen, sind der Gesellschaft zum 

Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet.  

§ 7 Gesellschafterversammlung 
(1) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der/die Vertreter/-in des Gesell-

schafters Hansestadt Lübeck. Die Versammlung soll mindestens einmal im Kalenderhalbjahr 

stattfinden. Sie ist einzuberufen, wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich er-

scheint. Jede/-r Gesellschafter/-in und die Geschäftsführung können verlangen, dass eine 

Gesellschafterversammlung einberufen wird. Die Gesellschafterversammlung muss unver-

züglich einberufen werden, wenn sich aus der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Ge-

schäftsjahres aufgestellten Bilanz ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist. 

(2) Die Einberufung der Versammlung erfolgt durch die Geschäftsführung oder durch 

die/den Vorsitzende/-n. Die Ladungsfrist beträgt 14 Tage. Die Ladung muss die vorgesehene 

Tagesordnung sowie die zur Beschlussfassung relevanten Unterlagen enthalten. Die Gesell-

schaft stellt die organisatorische Unterstützung der Versammlung sicher. Die Sitzungen fin-

den i. d. R. am Sitz der Gesellschaft statt. In begründeten Fällen und wenn alle Gesellschaf-

ter/-innen zustimmen, kann auch im Umlaufverfahren (postalisch, per Fax oder elektronisch 

usw.) oder mittels technisch eingeleiteter Konferenz beschlossen werden. Die Termine für 

Sitzungen sollen für das Geschäftsjahr im Voraus festgelegt werden. 

(3) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 75 % des 

Stammkapitals vertreten sind. Ist die Gesellschafterversammlung in einer ordnungsgemäß 

eingeladenen Sitzung nicht beschlussfähig, so kann unverzüglich danach mit verkürzter La-

dungsfrist eine neue Sitzung mit gleicher Tagesordnung einberufen werden. Bei der Einberu-

fung ist darauf hinzuweisen, dass die Gesellschafterversammlung in der neuen Sitzung be-

schlussfähig ist, wenn mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist. 
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(4) Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der sich aus 

den Geschäftsanteilen ergebenden Stimmen, soweit in diesem Gesellschaftsvertrag oder 

gesetzlich nichts anderes geregelt ist. Jede/-r Gesellschafter/-in kann seine/ihre Stimmen nur 

einheitlich abgeben. 

(5) Die Geschäftsführung nimmt an den Versammlungen teil, sofern nicht etwas anderes 

beschlossen wird. Über die Sitzung der Versammlung bzw. über Entscheidungen im Umlauf-

verfahren wird eine Niederschrift gefertigt, die vom/von der Versammlungsleiter/-in und der 

Protokollführung zu unterzeichnen ist und innerhalb von vier Wochen den Gesellschafterver-

tretern/-innen zugegangen sein muss. In der Niederschrift sind der Tag und Ort der Sitzung, 

die Teilnehmer, die Tagesordnung, die Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Be-

schlussfähigkeit, die Beschlüsse und den Beschlüssen widersprechenden Stimmabgaben zu 

dokumentieren. 

(6) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister der Hansestadt Lübeck wird das Recht 

eingeräumt, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen. 

§ 8 Aufgaben der Gesellschafterversammlung 
(1) Die Gesellschafterversammlung beschließt in den gesetzlich und in diesem Gesell-

schaftsvertrag vorgesehenen Fällen, insbesondere beschließt sie über die folgenden Maß-

nahmen: 

1. Änderungen des Gesellschaftsvertrages; 

2. die Veräußerung, Verpfändung oder Abtretung von Geschäftsanteilen oder von Tei-

len von Geschäftsanteilen; 

3. Festlegung und Änderung der Grundsätze der Geschäftspolitik im Unternehmen; 

4. Genehmigung des Wirtschaftsplanes; 

5. Aufnahme neuer Geschäftstätigkeiten, Gründung, Übernahme von und Beteiligung an 

Unternehmen; 

6. Errichtung, Aufhebung oder Verlegung von Betriebsstätten und Zweignieder-

lassungen; 

7. Entgegennahme des Lageberichtes der Geschäftsführung, Feststellung des Jahres-

abschlusses und Beschluss über die Ergebnisverwendung; 
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8. Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung, Bestellung eines Vorsitzen-

den/einer Vorsitzenden der Geschäftsführung, 

9. Befreiung von Mitgliedern der Geschäftsführung von den Bestimmungen des § 181 

Bürgerliches Gesetzbuch; 

10. Abschluss, Änderung, Kündigung und Aufhebung von Geschäftsführerdienstverträ-

gen; 

11. Erteilen von Einzelvertretungsbefugnis für Geschäftsführer/-innen; 

12. Bestellung von Prokuristen/-innen und Handlungsbevollmächtigten; 

13. Stimmabgaben der Geschäftsführung in Gesellschafterversammlungen von Tochter- 

oder Beteiligungsgesellschaften; 

14. Entlastung der Geschäftsführung; 

15. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechten, in der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung können Wertgrenzen 

bestimmt werden; 

16. Bestellung von Jahresabschlussprüfern/-innen oder Vorschlag der Bestellung von 

Jahresabschlussprüfern/-innen durch den Landesrechnungshof; 

17. Umwandlungen (z. B. Verschmelzung, Spaltung) gemäß Umwandlungsgesetz; 

18. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit dieses nicht im Wirtschaftsplan vorge-

sehen ist; in der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung können Wertgrenzen 

bestimmt werden; 

19. Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, soweit diese nicht im 

Wirtschaftsplan vorgesehen sind; 

20. Übernahme von Garantien, Bürgschaften oder ähnlicher Verbindlichkeiten; in der Ge-

schäftsanweisung für die Geschäftsführung können Wertgrenzen bestimmt werden; 

21. Vollständige Aufgabe bislang ausgeübter Geschäftstätigkeiten, Auflösung der Gesell-

schaft; Veräußerung des Unternehmens, wesentlicher Teile des Unternehmens oder 

von Anteilen; 
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22. Erlass einer Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung; 

23. Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Geschäftsführer/-innen; 

24. den Frauenförderplan einschließlich Zielvorgaben und Fortschreibung sowie 

25. den Abschluss der Zielvereinbarungen mit der Geschäftsführung und die Feststellung 

der Zielerreichung. 

(2) Die Gesellschafterversammlung kann darüber hinaus jederzeit und unbeachtlich der 

in diesem Vertrag geregelten Zuständigkeiten Entscheidungen generell oder im Einzelfall an 

sich ziehen. 

§ 9 Wirtschaftsplan, unterjährige Berichte 
(1) Die Geschäftsführung stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan, bestehend 

aus einem Vorbericht, einer Planbilanz, einer Plan-Gewinn-und-Verlustrechnung (Erfolgs-

plan), einer fünfjährigen Liquiditäts-/Finanzplanung, einer Übersicht über die wesentlichen 

Investitionen sowie einem Stellenplan auf. Im Wirtschaftsplan sind die geplante Aufnahme 

von Darlehen sowie die Gewährung von Bürgschaften und Garantien durch die Gesellschaft 

darzustellen. Die Geschäftsführung legt den Wirtschaftsplan so rechtzeitig vor, dass er vor 

Beginn des Geschäftsjahres beschlossen werden kann. 

(2) Die Geschäftsführung berichtet den Gesellschaftervertretern/-innen schriftlich jeweils 

spätestens einen Monat nach Quartalsende über den Stand der Leistungserfüllung sowie 

etwaige absehbare Abweichungen der Ergebnisse und legt erforderlichenfalls Empfehlungen 

zur Anpassung vor. Über erhebliche Abweichungen ist sofort in der zweckmäßigsten Form 

zu berichten. 

§ 10 Jahresabschluss, Ergebnisverwendung 
(1) Die Geschäftsführung stellt innerhalb der ersten drei Monate eines jeden Geschäfts-

jahres für das vergangene Jahr den Jahresabschluss nach den für die Rechnungslegung für 

große Kapitalgesellschaften geltenden gesetzlichen Vorschriften auf.  

(2) Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes erfolgt in entsprechender 

Anwendung der Vorschriften des III. Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalge-

sellschaften. Die Gesellschaft weist, vorbehaltlich weitergehender oder entgegenstehender 

gesetzlicher Vorschriften nach Maßgabe der kommunalrechtlichen Bestimmungen bei ent-

sprechenden kommunalen Mehrheitsbeteiligungen (§ 102 Absatz 2 GO SH) gemäß der 

kommunalrechtlichen Anforderungen nach § 102 Absatz 1 Nr. 5 GO SH im Anhang des Jah-
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resabschlusses und zusätzlich auf der Internetseite des Finanzministeriums Schleswig-

Holstein die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge und Leistungszu-

sagen der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates oder einer ähnlichen Einrich-

tung für jede Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge jedes 

einzelnen Mitglieds dieser Personengruppe individualisiert aus. 

(3) Die Geschäftsführung stellt darüber hinaus das Wirtschaftsergebnis im Soll-Ist-

Vergleich dar und erläutert wesentliche Planabweichungen. Sie legt alle Unterlagen unver-

züglich dem Abschlussprüfer/der Abschlussprüferin vor, sodass dessen/deren Prüfbericht 

zum Jahresabschluss bis zum Ende des fünften Monats des auf das Prüfungsjahr folgenden 

Geschäftsjahres vorliegen kann. 

(4) Der Hansestadt Lübeck werden die Befugnisse nach § 53 des Haushaltsgrundsätze-

gesetzes eingeräumt. Dem Landesrechnungshof Schleswig-Holstein und dem Rechnungs-

prüfungsamt der Hansestadt Lübeck werden die in § 54 i. V. m § 44 des Haushaltsgrundsät-

zegesetzes sowie die in § 11 des Kommunalprüfungsgesetzes vorgesehenen Befugnisse 

eingeräumt. Dem Rechnungsprüfungsamt wird gemäß § 116 Abs. 2 Gemeindeordnung das 

Recht übertragen, Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Unterneh-

mens zu prüfen.  

§ 11 Geheimhaltungspflicht, Haftung 
(1) Die Mitglieder der Organe der Gesellschaft haben die geschäftsübliche Vertraulichkeit 

über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie Personalangelegenheiten, die ihnen durch 

ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, zu wahren. Unberührt bleiben etwaige Berichtspflich-

ten der Geschäftsführung gegenüber den jeweiligen Gesellschaftern/-innen. Die Pflicht zur 

Verschwiegenheit in Belangen der Gesellschaft besteht auch nach Ausscheiden aus dem 

Amt fort. 

(2) Ein Organmitglied haftet im Falle der Verletzung von Pflichten der Gesellschaft ge-

genüber bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

§ 12 Leitlinien guter Unternehmensführung 
Die Gesellschaft erkennt den Lübecker Public Corporate Governance Kodex in seiner jeweils 

geltenden Fassung an. Die Gesellschaft gibt nach den Vorgaben des Kodexes jährlich eine 

Entsprechenserklärung ab. 
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§ 13 Frauenförderung 
Die Gesellschaft nimmt die Frauenförderung in analoger Anwendung des Gesetzes zur 

Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst und der Eckpunkte der Hansestadt Lübeck 

zur Frauenförderung in den städtischen Gesellschaften wahr.  

§ 14 Bekanntmachungen, Schriftform, Gerichtsstand 
(1) Die gesetzlich notwendigen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektro-

nischen Bundesanzeiger. 

(2) Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen Gesellschaf-

tern/-innen oder zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern/-innen bedürfen zu Ihrer Wirk-

samkeit zumindest der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes notarielle Beurkundung vor-

geschrieben ist. Das gilt auch für etwaige Verzichte im Einzelfall auf das Erfordernis der 

Schriftform. 

(3) Ausschließlicher Gerichtsstand für Auseinandersetzungen der Gesellschafter/-innen 

ist der Sitz der Gesellschaft. 

§ 15 Gültigkeitsklausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages unwirksam sein oder werden 

oder aus Rechtsgründen nicht durchgeführt werden können, soll dadurch die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt werden. Die Gesellschafter/-innen 

sind sich darüber einig, unwirksame oder undurchführbare Bestimmungen durch andere Re-

gelungen zu ersetzen, die dem mit den unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen 

angestrebten Zweck und der wirtschaftlichen Zielsetzung gerecht werden. 
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1 Grundsätze 

1.1 Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft in eigener Verant-
wortung nach Maßgabe der Gesetze, des Gesellschaftsvertrages, dieser Ge-
schäftsanweisung sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung. Sie 
arbeitet mit der Gesellschafterin zum Wohle der Gesellschaft vertrauensvoll zu-
sammen und soll sich bei ihren Entscheidungen auch an den gesamtstädti-
schen Interessen und den Interessen der Entsorgungsbetriebe Lübeck orientie-
ren und damit der öffentlichen Verantwortung eines kommunalen Unterneh-
mens Rechnung tragen. 

 
1.2 Die Geschäftsführung leitet das Unternehmen mit der Sorgfalt eines ordentli-

chen Kaufmanns und nimmt dabei die Rechte und Pflichten eines Arbeitgebers/
einer Arbeitgeberin im Sinne des Arbeits-, Sozial- und Steuerrechts wahr. 
 

1.3 Die Geschäftsführung befolgt die Regelungen im Lübecker Public Corporate 
Governance Kodex (PCGK) als Leitlinien guter und verantwortungsvoller Unter-
nehmensführung, soweit deren Anwendung in der Gesellschaft bestimmt ist. 
Sie ist verpflichtet, nach den im Kodex aufgeführten Standards zur Leitung, 
Steuerung und Transparenz zu handeln. 

 
1.4 Jedes Mitglied der Geschäftsführung ist eigenverantwortlich dazu aufgerufen, 

mögliche Interessenkonflikte zwischen persönlichen und Gesellschaftszielen 
rechtzeitig gegenüber der Gesellschafterversammlung offenzulegen. Für den 
Fall, dass die Geschäftsführung aus mehreren Mitgliedern besteht, sind die/der 
jeweils andere Geschäftsführer/-in über den Interessenkonflikt zu informieren.  

 
1.5 Die Geschäftsführung hat geeignete Maßnahmen zur Korruptionsprävention im 

Unternehmen zu treffen. 
 
1.6 Geschäfte zwischen der Geschäftsführung und der Gesellschaft bedürfen der 

Zustimmung der Gesellschafterin. Gleiches gilt für Rechtsgeschäfte zwischen 
der Gesellschaft und Personen, die den Mitgliedern der Geschäftsführung na-
hestehen. Ausgenommen sind solche Geschäfte, die Leistungen betreffen, für 
die allgemein gültige Tarife/Entgelte festgelegt sind. 

 
 

2 Geschäftsverteilung 

2.1 Die Geschäftsführung kann aus einem oder mehreren Mitgliedern bestehen. 
Sind mehrere Mitglieder bestellt, so sind sie gleichberechtigt und tragen ge-
meinschaftlich die Verantwortung für die Führung der Gesellschaft.  

 
2.2 Die Aufgaben der Geschäftsführung können in Geschäftsführungsbereiche ein-

geteilt werden. Diese werden im Geschäftsverteilungsplan festgelegt, der von 
der Gesellschafterversammlung zu beschließen ist. Das gleiche gilt für wesent-
liche Änderungen des Geschäftsverteilungsplans. Es werden auch die Ge-
schäftsbereiche dargestellt, die nicht einem einzelnen Geschäftsführer/einer 
einzelnen Geschäftsführerin zugewiesen wurden. 
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2.3 Unbeschadet der gesetzlichen Gesamtverantwortung leitet jedes Mitglied der 
Geschäftsführung den ihm gesondert zugewiesenen Geschäftsbereich eigen-
verantwortlich.  

 
 

3 Vertretung der Gesellschaft und Zeichnung 

3.1 Die organschaftliche Vertretung der Gesellschaft ergibt sich aus dem Gesetz, 
dem Gesellschaftsvertrag und den Beschlüssen der Gesellschafterversamm-
lung. 

 
3.2 Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführung vertreten. Ist nur eine Person 

zur Geschäftsführung bestellt, so vertritt sie die Gesellschaft allein. Sind mehre-
re Personen bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführung ge-
meinschaftlich oder durch eine/-n Geschäftsführer/-in zusammen mit ei-
nem/einer Prokuristen/-in vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann ei-
nem/einer oder mehreren Geschäftsführern/Geschäftsführerinnen Einzelvertre-
tungsbefugnis übertragen und die erteilte Vertretungsbefugnis jederzeit ändern. 

 
3.3 Zeichnet ein Mitglied der Geschäftsführung zusammen mit einer/einem anderen 

Vertretungsberechtigten, so zeichnet das nach der Geschäftsverteilung zustän-
dige Mitglied der Geschäftsführung links. Wenn ein Mitglied der Geschäftsfüh-
rung und eine Prokuristin bzw. ein Prokurist unterschreiben, zeichnet das Mit-
glied der Geschäftsführung links.  

 
 

4 Wirtschaftsplanung, Berichterstattung und Jahresabschluss 

4.1 Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterversammlung über die beabsichtig-
te Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der Unternehmenspla-
nung (insbesondere die Finanz-, Investitions- und Personalplanung) regelmäßig 
ohne Aufforderung zu berichten. Wesentliche Abweichungen sind unter der An-
gabe von Gründen darzustellen. 

 
4.2 Die Geschäftsführung erarbeitet für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan 

für die Gesellschaft. Der Wirtschaftsplan umfasst den Vorbericht, die Planbilanz, 
die Plan-Gewinn-und-Verlustrechnung (Erfolgsplan), die mittelfristige Finanz- 
und Liquiditätsplanung (5-Jahres-Planung) sowie die wesentlichen Investitionen 
und den Stellenplan. Der Wirtschaftsplan ist rechtzeitig vor Ablauf eines Ge-
schäftsjahres für das nachfolgende Geschäftsjahr vorzulegen, um so sicherzu-
stellen, dass er vor Beginn des Planungszeitraums von der Gesellschafterver-
sammlung beschlossen werden kann.  

 
4.3 Die Geschäftsführung hat, falls notwendig, einen Nachtragswirtschaftsplan auf-

zustellen, wenn die Ansätze des Wirtschaftsplanes voraussichtlich wesentlich 
über- oder unterschritten werden. 

 
4.4 Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht nach 

den gesetzlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den Regelungen 
des Gesellschaftsvertrages auf. Unabhängig von der Größe der Gesellschaft im 
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Sinne von § 267 Abs. 3 HGB sind alle Jahresabschlüsse nach den für große 
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen. 

 
4.5 Die Geschäftsführung ist verpflichtet, sich jeweils nach Vorliegen der monatli-

chen Erfolgsrechnung ein gesamtumfängliches Bild über die Lage der Gesell-
schaft zu machen, um für Fragen der Geschäftspolitik rechtzeitig Folgerungen 
ziehen zu können. Über Vorgänge oder Ereignisse von besonderer Bedeutung 
für das Unternehmen berichtet die Geschäftsführung unverzüglich der Gesell-
schafterin. 

 
4.6 Die Geschäftsführung hat die Gesellschafterin laufend – mindestens aber vier-

teljährlich – schriftlich über den Gang der Geschäfte und über die Lage der Ge-
sellschaft in Kenntnis zu setzen. Stimmt ein Mitglied der Geschäftsführung dem 
Inhalt eines Berichts in einem wichtigen Punkt nicht zu, so hat dieses Mitglied 
gesondert zu berichten. 

 
4.7 Für die Veröffentlichung im Beteiligungsbericht sind dem Beteiligungscontrolling 

der Hansestadt Lübeck der gesamte Wirtschaftsplan neben dem um Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse bereinigten Vorbericht unverzüglich nach Be-
schlussfassung auf elektronischem Weg zu übersenden. 

 
4.8 Vor der Einleitung von Rechtsmitteln bei Streitigkeiten aus Geschäftsvorfällen, 

die einen der Gesellschafter oder ein mit der Gesellschaft verbundenen Unter-
nehmen betreffen, ist der Gesellschafterversammlung zu berichten. 

 
4.9 Zu Sitzungen der Gesellschafterversammlung sind grundsätzlich die zuständige 

Fachbereichsleiterin oder der zuständige Fachbereichsleiter, die Direktion der 
Entsorgungsbetriebe Lübeck und das Beteiligungscontrolling der Hansestadt 
Lübeck zu einzuladen. 

 
 

5 PCGK-Entsprechenserklärung 

5.1 Die Geschäftsführung gibt jährlich eine Erklärung zur Einhaltung des Lübecker 
PCGK auf der Basis der städtischen Muster-Erklärung ab (PCGK-
Entsprechenserklärung).  

 
 
 

6 Zusammenarbeit innerhalb der Geschäftsführung 

6.1 Die Mitglieder der Geschäftsführung unterrichten einander laufend über die we-
sentlichen Angelegenheiten ihrer Geschäftsbereiche und über alle wichtigen 
Vorkommnisse, Maßnahmen und Entscheidungen innerhalb ihres Zuständig-
keitsbereiches.  

 
6.2 Die gesamte Geschäftsführung beschließt gemeinsam über Angelegenheiten, 

in denen nach dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag oder dieser Geschäfts-
anweisung eine Beschlussfassung durch die gesamte Geschäftsführung vorge-
schrieben ist. Dazu zählen: 
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 a) Die grundsätzlichen Fragen der Geschäftspolitik und der Unternehmenspla-
nung, 

 b) Fragen mit wesentlichen Auswirkungen auf mehrere Bereiche, 

 c) Grundsätze in Personalangelegenheiten und der Führungskräfteentwicklung, 

 d) die Einführung und Weiterentwicklung eines Risikomanagements und Com-
pliance Management Systems, 

 e) die Inhalte der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

 f) die Einberufung der Gesellschafterversammlung und die Vorschläge zur Be-
schlussfassung der Gesellschafterversammlung, 

 g) Angelegenheiten, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen sowie 

 h) Vorschläge für Änderungen der Geschäftsanweisung oder des Geschäftsver-
teilungsplans. 

 i) Geschäftsvorfälle, bei denen ein Mitglied der Geschäftsführung die gemein-
same Beratung wünscht.  

 
6.3 Sollen in der Abwesenheit eines Mitglieds der Geschäftsführung Fragen von 

grundsätzlicher Bedeutung oder aus seinem Zuständigkeitsbereich entschieden 
werden, soll vor der Entscheidung die Stellungnahme des abwesenden Ge-
schäftsführungsmitglieds eingeholt werden. 

 
 

7 Sitzungen und Beschlussfassung der Geschäftsführung 

7.1 Sitzungen der Geschäftsführung finden mindestens einmal im Monat statt. Je-
des Mitglied der Geschäftsführung kann die unverzügliche Einberufung der Sit-
zung verlangen.  

 
7.2 Entscheidungen, die zur gemeinsamen Zuständigkeit der Geschäftsführung 

gehören, sind in Geschäftsführersitzungen zu treffen.  
 
7.3 Solange die Geschäftsführung der Gesellschaft nur aus einer Person besteht, 

sollen regelmäßige, mindestens jedoch einmal im Monat, Besprechungen mit 
den leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft stattfinden. 

  
7.4 Über den Verlauf der Geschäftsführersitzung ist eine Niederschrift anzufertigen. 

Darin sollen die wesentlichen Besprechungsinhalte und die gefassten Be-
schlüsse dokumentiert sein.  

 
 

8 Abwesenheit 

8.1 Die Mitglieder der Geschäftsführung regeln ihre Vertretung innerhalb der ein-
zelnen Zuständigkeitsbereiche für den Zeitpunkt und die Dauer des Urlaubs 
sowie für den Fall der Erkrankung oder sonstiger Verhinderung im gegenseiti-
gen Einvernehmen und stimmen sich über längere Dienstreisen ab. Dienstrei-
sen und Urlaub dürfen nur angetreten werden, wenn für die Zeit der Abwesen-
heit eine ausreichende Vertretung sichergestellt ist. 
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8.2 Ist ein Mitglied der Geschäftsführung aus anderen Gründen an der ordnungs-

gemäßen Wahrnehmung der Geschäfte nicht nur vorübergehend gehindert, ist 
dies der Gesellschafterin unverzüglich mitzuteilen.  

 
 

9 Zustimmungsbedürftige Geschäfte 

9.1 Über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehende Geschäfte bedürfen 
der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Sie sind in einem 
schriftlichen Antrag von der Geschäftsführung zur Beschlussfassung vorzule-
gen. Der Katalog zustimmungsbedürftiger Geschäfte kann von der Gesellschaf-
terversammlung jederzeit erweitert oder eingeschränkt werden. 

 
9.2 Der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedürfen: 

a) Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rech-
ten und Rechten an solchen, 

b) Übernahme von Garantien, Bürgschaften oder ähnlichen Verbindlichkeiten, 

c) Investitionen und Erwerb von Vermögensgegenständen – mit Ausnahme des 
Erwerbs von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten – ab einer 
Wertgrenze von über 50.000,00 Euro, soweit diese nicht im Wirtschaftsplan 
vorgesehen sind, 

d) Abschluss von Geschäftsbesorgungsverträgen und mit Ihnen vergleichbarer 
Dienstleistungsverträge ab einem Auftragsvolumen von mehr als 100.000 Eu-
ro, 

e) Gewährung von Darlehen und sonstigen Krediten ab einer Wertgrenze von 
75.000 Euro mit Ausnahme der üblichen Lieferungs- und Leistungskredite, 

f) Abschluss, Änderung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Leasingverträgen 
mit einer Belastung von mehr als 50.000 Euro pro Geschäftsjahr, 

g) Abschluss, Änderung und Aufhebung von außertariflichen (AT) Arbeits- und 
Dienstverträgen mit einem Jahresgehalt von über 50.000 Euro, 

h) Einleitung von Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert von mehr als 20.000 
Euro, falls es sich nicht nur um die Einziehung von Forderungen aus Lieferung 
und Leistung handelt; Abschluss von Vergleichen und Erlass von Forderungen 
mit einem Wert von mehr als 5.000 Euro im Einzelfall.  

 

10 Inkrafttreten und Geltungsdauer 

Diese Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung der Gesellschafterver-
sammlung in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit. 
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.................................................   ................................................. 
(Ort, Datum)      (Geschäftsführer/-in)  
 
 
 
.................................................  ................................................. 
(Ort, Datum)  (Vorsitzende/r /der Gesellschafterversamm-

lung/bevollmächtigte/r Vertreter/-in) 
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